
Vorsorgen ist wichtiger denn je

Von John Schneider

D ie Berichte über schwer
verlaufende Corona-
Fälle führen uns vor Au-

gen, wie wichtig es ist, rechtli-
che Vorsorge zu treffen. Wer
künstlich beatmet wird, kann
häufig über einen längeren
Zeitraum keine Entscheidun-
gen in rechtlichen Angelegen-
heiten treffen.“ Das sagt Bay-
erns Justizminister Georg Ei-
senreich (CSU).

Unter Federführung seines
Hauses hat der C.H. Beck Ver-
lag eine Vorsorgebroschüre
(5,90 Euro) herausgebracht,
die die wichtigsten Fragen
rund um Vorsorgevollmacht
und Patientenverfügung be-
antwortet. Eine wichtige Hilfe-
stellung – gerade während ei-
ner Pandemie.

Der Minister macht in diesem Zu-
sammenhang auf eine verbreitete
Fehleinschätzung aufmerksam:
„Was manchmal übersehen
wird: Weder der Ehepartner
noch die Kinder können Sie im
Ernstfall automatisch vertre-
ten. Fallen rechtliche Entschei-
dungen an, muss das Gericht
einen Betreuer bestellen. Eine
Vorsorgevollmacht kann dies
verhindern und ist für Sie und
Ihre Angehörigen von un-
schätzbarem Wert.“

Die AZ hat der Medizinrechtlerin
und Co-Autorin der Broschüre,
Tanja Unger (34) von der
Kanzlei Putz-Sessel-Steldinger
Fragen rund um Patientenver-
fügung und Pandemie gestellt.

AZ: Frau Unger, werden in
Pandemiezeiten eine Patien-
tenverfügung sowie eine Vor-
sorgevollmacht besonders
wichtig?
TANJA UNGER: Eine Patienten-
verfügung ist Ausdruck des
Selbstbestimmungsrechts des
Einzelnen. Sie lebt von ihren
Verboten. Man verbietet für
gewisse Situationen, zum Bei-
spiel für ein dauerhaftes
Koma, lebensverlängernde
Maßnahmen, um so nicht
langfristig in diesem Zustand
verbleiben zu müssen. Ganz
wichtig ist aber, dass die Pa-
tientenverfügung erst und im-
mer nur dann relevant wird,
wenn der Patient sich aktuell
nicht mehr selbst äußern
kann. So kann in der Regel
auch ein mit Corona infizierter
Patient, der ins Krankenhaus
gebracht wird, mit den Ärzten
besprechen, welche Behand-
lungen er möchte und welche
nicht. Sollte aber jemand, zum

Beispiel infolge eines Schlag-
anfalls, nicht äußerungsfähig
sein und infiziert sich zusätz-
lich mit Corona, ist es gut,
wenn er im Voraus verfügt hat
und zusätzlich eine Vertrau-
ensperson für den Gesund-
heitsbereich bevollmächtigt
hat, die seinen Willen trans-
portieren kann. Auch für die
Ärzte ist es in diesen oft hekti-
schen Zeiten eine große Hilfe,
wenn sie so einen Ansprech-
partner und einen klar fixier-
ten Willen des Patienten ha-
ben. So beugt man Fehlent-
scheidungen zulasten des Pa-
tienten vor.
Ist jetzt etwas besonders
wichtig?
Mit einer Standardpatienten-
verfügung, wie der des bayeri-
schen Justizministeriums,
muss man sich keine Sorgen
machen, dass man bei einer
Coronainfektion nicht behan-

delt wird, wenn man sich zwi-
schenzeitlich bei Zustandsver-
schlechterung nicht mehr
selbst äußern kann, es aber
noch gute Genesungschancen
gibt. Solange die Coronainfek-
tion keinen derart schlechten
Verlauf genommen hat, dass
der Patient bereits unumkehr-
bar komatös ist oder im Ster-
ben liegt, ist diese nicht ein-
schlägig und die Ärzte führen
alle indizierten Maßnahmen
durch, um den Betroffenen zu
retten.
Was tun, wenn man im Fall
der Fälle gar nicht mehr be-
handelt werden will?
Sollte man, zum Beispiel, weil
das Ende eines langen zufrie-
denen Lebens herbeigesehnt
wird, den Wunsch haben, auch
unter Vergabe möglicher Ge-
nesungschancen im Falle einer
Corona-Erkrankung keine Be-
atmung zu bekommen, sollte

man deshalb einen gezielten
Zusatz zu seiner normalen Pa-
tientenverfügung verfassen. In
diesem verbietet man aus-
drücklich invasive Beatmung
und verlangt die palliative Lin-
derung etwaiger Symptome.
Eine entsprechende Formulie-
rungshilfe wurde von unserer
Kanzlei entworfen und wird
kostenlos an Anfragende he-
rausgegeben.
Ist gerade jetzt ein guter Zeit-
punkt, um Vorsorge zu tref-
fen?
Da nicht auszuschließen ist,
dass eine zweite stärkere Co-
ronawelle auf uns zukommt,
sollte sich jeder, insbesondere
wer zur Risikogruppe gehört,
zu dieser Thematik Gedanken
machen und gegebenenfalls
eine entsprechende Regelung
treffen. Hierdurch sichert
man, dass sein Wille zur Gel-
tung kommt.

Welche Behandlung will
ich, welche nicht: Gerade
in Corona-Zeiten sollte
man sich ärztlichen Rat
holen und seinen Willen
dokumentieren

Legen Sie fest, wie Sie behandelt werden wollen: Mit dem Erstellen einer möglichst konkreten Patientenverfügung zeigen Sie Ihren Willen an. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Warum man eine Patientenverfügung erstellen sollte und was es dabei zu beachten gilt
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Die 34- Jährige ist
Medizinrechtlerin und
Co-Autorin der
Vorsorgebroschüre.
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Corona: Konkretes festlegen
S o viel vorweg: Es lohnt sich

nach Ansicht der Experten
auf jeden Fall, angesichts der
Pandemie eine Patientenver-
fügung zu verfassen oder die
bereits erstellte Verfügung zu
überprüfen. Bei Zweifeln ho-
len Sie sich am besten medizi-
nischen Rat.

Im Rahmen einer Patienten-
verfügung kann man sehr
konkret festlegen, welche Be-
handlung erwünscht ist und
welche nicht. Die künstliche
Beatmung – wie sie bei
schweren Covid-19-Verläufen
oft angewandt worden ist –
gehört zu den oft abgelehnten
lebensverlängernden medizi-
nischen Maßnahmen.

Und doch kommt die Pa-
tientenverfügung hier erst
einmal nicht zum Zuge. Denn
die setzt voraus, dass der Pa-

tient seinen Willen nicht mehr
selber äußern kann. Zudem ist
die Erkrankung heilbar. Die
Maßgaben in der Patienten-
verfügung sind aber für den
Fall einer unheilbaren Krank-
heit gedacht.

Im Falle der Corona-Erkran-
kung käme die Patientenver-
fügung also erst zur Anwen-
dung, wenn die Ärzte im Ver-
lauf keine Heilungschance
mehr sehen oder der Sterbe-
prozess begonnen hat, der Pa-
tient sich aber nicht mehr äu-
ßern und in eine Behandlung
nicht mehr einwilligen kann.

Der BGH hat festgelegt, dass
sich aus der Patientenverfü-
gung eine konkrete Behand-
lungsentscheidung des Pa-
tienten ableiten lassen muss.
Dazu müssen bestimmte ärzt-
liche Maßnahmen genannt,

Krankheiten oder Behand-
lungssituationen genau be-
nannt werden.

Es gilt der Grundsatz: Je
konkreter die Krankheits-Si-
tuation in der Patientenverfü-

gung beschrieben wird, desto
einfacher kann sie umgesetzt
werden. Das kann umgekehrt
auch für den Fall gelten, dass
man bei einer Covid-19-Er-
krankung ausdrücklich die Be-
handlung mit Beatmungsge-
räten wünscht. Auch das lässt
sich in der Patientenverfü-
gung festlegen.

Die DGHS (Deutsche Gesell-
schaft für Humanes Sterben)
macht Formulierungsvor-
schläge für eine aktuelle Er-
gänzung der Patientenverfü-
gung für den Fall einer schwe-
ren Coronavirus-Erkrankung
(Covid 19). Ein Beispiel: Wenn
man eine künstliche Beat-
mung trotz Heilungschancen
ablehnt, könnte man das laut
DGHS so formulieren: „Ich
verbiete grundsätzlich jegli-
che Art der künstlichen Beat-

mung (nichtinvasiv wie auch
invasiv). Parallel verlange ich
eine optimale palliative Be-
handlung, die mir ein sanftes
Sterben mit friedlichem Ein-
schlafen ohne Erstickungsge-
fühle ermöglichen soll.“

In jedem Fall das Datum und
die Unterschrift nicht verges-
sen. Und auch im Falle der
DGHS-Vorschläge gilt, dass
man bei Zweifeln medizini-
schen Rat einholen sollte.

Ebenfalls wichtig: die Ange-
hörigen oder eine andere Ver-
trauensperson mit einer Vor-
sorgevollmacht beziehungs-
weise Betreuungsverfügung
auszustatten. Die können
dann den Willen des Patienten
artikulieren, wenn eine Pa-
tientenverfügung nicht vor-
liegt oder die konkrete Situati-
on nicht umfasst.

Ein beatmeter Patient in Großha-
dern. Foto: Peter Kneffel/dpa

AZ-VERLOSUNG

50 Patientenverfügungen
muenchen.de mit dem Stich-
wort „Patientenverfügung“.

Die Gewinner werden te-
lefonisch benachrichtigt.

Ihre personen-
bezogenen
Daten werden
ausschließlich
für die Abwick-
lung des
Gewinnspiels
verwendet und
nicht an Dritte
weitergegeben.

Nach Ermitt-
lung der
Gewinner und
deren Benach-
richtigung
werden die
Daten gelöscht.

Die AZ verlost 50 Broschü-
ren mit Patientenverfü-
gung im Wert von je 5,90
Euro. Rufen Sie bis Freitag,
12 Uhr,
unsere
Hotline
unter
☎ 01378
420 166
(50 Cent
pro Anruf,
Mobilfunk
höher) an
oder
schreiben
Sie uns
eine
E-Mail an
gewin-
nen@az- Die AZ verlost die Broschüre.
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